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Zwanges geregelt. Im Gesetz über den Untersuchungshaftvollzug soll 
das nicht mehr erfolgen. In Anlehnung an gesetzliche Regelungen a n 
derer Staaten soll nur im Zusammenhang mit der Regelung der Siche
rungsmaßnahmen (Vgl . Gesetzesvorschlag) in Absatz 4 die V o r a u s s e t 
zungen ihrer Anwendung und Zulässigkeit bestimmt, aber diese nicht 
mehr näher gekennzeichnet und aufgeführt werden. Dieser Vorschlag 
findet die Unterstützung der Autoren, da jede nähere C h a r a k t e r i s i e 
rung dieser zu einer Verleumdung der DDR und ihres Untersuchungs- 
haftvollzuges genutzt werden könnte. Die zulässigen Maßnahmen u n m i t 
telbaren Zwanges sollten in internen innerdienstlichen Bestimmungen 
geregelt werden, gleichfalls die Kriterien für ihre Anwendung.

Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges unter Einsatz zulässiger H i l f s 
mittel, wie die Anwendung des Schlagstocks, das Anlegen von Fesseln 
an Händen und Füßen, der Führungskette und der Fesselungsjacke so
wie der Einsatz von Diensthunden sind grundsätzlich dann anzuwenden, 
wenn es gilt, Widerstandsleistungen von einzelnen oder von Gruppen 
von Verhafteten zu brechen; Angriffe auf Mitarbeiter, andere V e r 
haftete sowie Prozeßbeteiligte der gerichtlichen Hauptverhandlun- 
gen abzuwehren, Flucht- und Ausbruchsversuche zu unterbinden, Z e r 
störungen von Einrichtungsgegenständen und Sicherheitseinrichtungen 
im Verwahrbereich, bei Transporten und Vorführungen sowie im G e 
richt sgewah rsam zu verhindern und Suizidanten die Realisierung ihrer 
Absichten unmöglich zu machen. Die Zulässigkeit des Einsatzes von 
Reizstoffspray ist gleichfalls in innerdienstlichen Bestimmungen zu 
regeln.

Im Interesse der Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit ist bei 
Gefahr im Verzüge, die sofortiges Handeln erforderlich macht, um 
größere Schäden abzuwenden, jeder Mitarbeiter befugt, Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwanges auch ohne vorherige Weisung des Leiters der 
Untersuchungshaftanstalt anzuwenden, einschließlich der der Schuß-

'l D i'e UVollzO der BRD bestimmt dazu in Nr. 72 Unmi 11 e 1 ba re r Zwang
(1) Für die Anwendung unmittelbaren Zwanges gelten die ge s e t z 
lichen V o r s chriften
(2) Gede Anwendung unmittelbaren Zwanges, insbesondere jeder W s f -
fengebrauch, ist dem Anstaltsleiter unverzüglich zu melden.


